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Kontraktpartner

Kontraktpartner im SGB II-Zielsystem des Bundes

(BMF / Bundestag)

(����) (über Bundeshaushalt)

BMAS

����

BA-Zentrale

����

Regionaldirektionen

����

Arbeitsagenturen

����

ArGen
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SGB II-Zielsystem

SGB II-Zielsystem des Bundes ab 2009

● Passive Leistungen

(Alg II und Sozialgeld ohne SV-Beiträge und ohne KdU)

● Integrationen von eHb, denen Arbeit zumutbar ist

(bislang ohne Beplanung: Integrationsfortschritte)

● Bezieher im ununterbrochenen Langzeitbezug

(Unterbrechungen bis 7 Tage, bei Krankheit bis 42 Tage 

unschädlich)
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SGB II-Zielsystem

Ausgewählte Probleme beim SGB II-Zielsystem des Bundes ab 2009

● Passive Leistungen / Integrationen:

Ziele teilweise redundant

● Passive Leistungen / Integrationen:

Keine Berücksichtigung individueller Arbeitsmarkthemmnisse

● Passive Leistungen:

o Nur bedingt durch SGB II-Instrumentarium beeinflussbar

o Determiniert durch Bundestag (Bundeshaushalt),

der selbst nicht systematisch in die Zielsteuerung eingebunden ist

● Langzeitbezug:

Kein Anreiz, potenzielle Problemfälle frühzeitig zu identifizieren und zu 

bearbeiten
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SGB II-Zielsystem

Alternativer Zielindikator für das SGB II

anstelle von Passiven Leistungen / Integrationen / Langzeitbezug:

möglichst geringes bisheriges

● Zeitvolumen aller Hilfebedürftigen im Bestand oder

● Leistungsvolumen aller Hilfebedürftigen im Bestand

ggf. mit individuellen Gewichten (z.B. für eHb-U25)
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SGB II-Zielsystem

Zielindikator Zeit- oder Leistungsvolumen im Bestand

Vorteile (I):

● Adäquate Gewichtung der Bemühungen zugunsten von eHb

1. im Langzeitbezug

2. mit drohendem Langzeitbezug

3. ohne drohenden Langzeitbezug

sowie von eHb in größeren Bedarfsgemeinschaften

(Priorisierung von 2. gegenüber 3. stärker als bei passiven Leistungen)

● durch SGB II-Instrumentarium eher beeinflussbar

als die passiven Leistungen

● keine unmittelbare Verbindung mit dem Bundeshaushalt,

Zielverfolgung vermeidet jedoch gleichwohl passive Leistungen

8

Dr. Bruno Kaltenborn

Wirtschaftsforschung und Politikberatung

SGB II-Zielsystem

Zielindikator Zeit- oder Leistungsvolumen im Bestand

Vorteile (II):

● Kommunale Ziele können integriert werden

(Zeit- / Leistungsvolumen inkl. KdU)

● Realitätsnahes Profiling wird bezweckt und honoriert

(entsprechend hierzu keine Vorgaben/Kontrolle erforderlich)

● Verkürzung der Dauer ist nach § 1 Abs. 1 S. 4 Nr. 1 SGB II Ziel

● Zeitnahe Beobachtung grundsätzlich möglich

● Politische Prioritätensetzung für bestimmte Personengruppen 

(z.B. U25) durch Gewichtung möglich

● Leistungsvolumen: Reduzierung der Hilfebedürftigkeit wird 

ebenfalls bezweckt und honoriert
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SGB II-Zielsystem

Zielindikator Zeit- oder Leistungsvolumen im Bestand

Nachteile:

● Bezugsdauern derzeit nicht abbildbar

● Priorisierung von Hilfebedürftigen mit gegenüber solchen

ohne drohenden Langzeitbezug wird erst mittelfristig honoriert;

aber: stärker als bei Zielindikator passiven Leistungen

● Nachhaltiger Abgang wird nicht honoriert;

Zeitvolumen: Folgende Ergänzung möglich:

bei einem erneuten Zugang innerhalb von x Monaten nach Abgang 

wird auch die vorherige Bezugsdauer berücksichtigt, jedoch gekürzt 

um die zwischenzeitliche Dauer des Nicht-Bezugs

Leistungsvolumen: analoges Vorgehen möglich, jedoch komplexer
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Fazit

Fazit

● Zielsystem steuert Bemühungen um unterschiedliche 

Personengruppen

● bisheriges Zielsystem des Bundes führt tendenziell 

zur Vernachlässigung von Benachteiligten

● ab 2009 durch Zielindikator „Langzeitbezug“ partielle 

Verbesserung

● Alternative: Ersatz der Zielindikatoren 2009 durch 

Dauer- oder Leistungsvolumen im Bestand
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Vielen Dank

für Ihre

Aufmerksamkeit!



 

Dr. Bruno Kaltenborn 
Wirtschaftsforschung und Politikberatung 

 
   

 

Pettenkoferstraße 16-18 • 10247 Berlin • Telefon 030/400 43 58-0 • Fax 030/400 43 58-9 • http://www.wipol.de • info@wipol.de 

10. Juli 2006 

Hartz IV: Zentrale Steuerung 
und lokale Autonomie 

 

Einleitung 

Mit dem vierten Hartz-Gesetz („Hartz IV“) wurden 
Anfang 2005 Arbeitslosen- und Sozialhilfe für Er-
werbsfähige zur Grundsicherung für Arbeitsuchende 
im neuen SGB II zusammengelegt. Damit verbunden 
war eine Neuordnung von Finanzströmen und Zu-
ständigkeiten. 

Die Kommunen sind seitdem Träger der Kosten für 
Unterkunft und Heizung für erwerbsfähige Hilfebe-
dürftige und ihre Angehörigen und finanzieren diese 
auch überwiegend. Der Bund ist hingegen Träger und 
Finanzier der meisten übrigen Transferleistungen für 
diesen Personenkreis und der arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen. Überdies beteiligt er sich an den Kosten 
für Unterkunft und Heizung (vgl. hierzu BLICKPUNKT 
ARBEIT UND WIRTSCHAFT 7/2006). 

Die Umsetzung obliegt im Regelfall einer der etwa 
350 Arbeitsgemeinschaften aus jeweils einer Kom-
mune und einer oder mehrerer Agenturen für Arbeit. 
Überdies haben 69 Kommunen die Möglichkeit ge-
nutzt, für die alleinige Zuständigkeit zu optieren (sog. 
Optionskommunen). Schließlich wurde in 
19 Kommunen (bislang) keine Arbeitsgemeinschaft 
gegründet, hier erfolgt eine getrennte Aufgabenwahr-
nehmung. 

Im Folgenden wird zunächst die 
strukturelle Herausforderung einer 
zentralen Steuerung bei gleichzeiti-
ger lokaler Autonomie dargestellt. 
Anschließend wird - als Bestandteil 

eines praktizierten Lösungsansatzes - auf Zielverein-
barungen näher eingegangen. Darüber hinaus wird 
ein bereits vorliegender Alternativvorschlag für ein 
Zielsystem weiterentwickelt. Wenn sie konsequent 
verfolgt werden, sind Zielvereinbarungen entschei-
dend für die Ausübung lokaler Handlungsspielräume 
und damit insbesondere für die Bemühungen um eine 
Arbeitsmarktintegration. 

Strukturelle Herausforderung 

In dem neuen Geflecht von Finanzströmen, Kompe-
tenzen und Verantwortlichkeiten nach dem SGB II 
gilt es, eine adäquate Steuerung zu gewährleisten. 
Dabei beansprucht der Bund die Fachaufsicht, mit der 
jederzeit vor Ort selbst kleinste Details durch Wei-
sungen geregelt werden können. 

Die strukturelle Herausforderung in diesem Zusam-
menhang besteht in der Notwendigkeit einer zentra-
len Steuerung der Verwendung der beträchtlichen 
Bundesmittel einerseits und dem Erfordernis dezen-
traler Kompetenzen im Interesse funktionsfähiger 
Arbeitsgemeinschaften andererseits. Wichtig für die 
Kooperation in den Arbeitsgemeinschaften scheint, 
dass sowohl die örtliche Agentur für Arbeit als auch 
die Kommune Kompetenzen verlässlich einbringen 
kann. Dabei dürften die Kommunen vor allem ein 
Interesse an einer (Mit-)Gestaltung der Arbeitsmarkt-
politik haben. Dem steht jedoch das Interesse des 
Bundes an einer zentralen Steuerung entgegen. Die-
ser Widerspruch scheint nicht auflösbar - daher sind 
Hilfskonstruktionen erforderlich. 

Für die Arbeitsgemeinschaften beschreitet einen 
solchen Weg die am 1. August 2005 zwischen dem 
damaligen Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit, der Bundesagentur für Arbeit, dem Deutschen 
Städtetag und dem Deutschen Städte- und Gemeinde-
bund, jedoch ohne Beteiligung des Deutschen Land-
kreistages, geschlossene Rahmenvereinbarung. Die 
Vereinbarung sieht u.a. vor, dass auf Grundlage ar-

beitsmarktpolitischer Ziele, die zwi-
schen dem zuständigen Bundesmi-
nisterium und der Bundesagentur 
für Arbeit vereinbart werden, die 
Trägerversammlungen (Kommune 
und Bundesagentur für Arbeit) mit 
den Geschäftsführungen der Ar-

BLICKPUNKT  ARBEIT  UND  WIRTSCHAFT 

9/2006 

Dr. Bruno Kaltenborn 
Kaltenborn@wipol.de 
Tel. 030/400 43 58-8 

Foto: Silke Rudolph 

BLICKPUNKT ARBEIT UND WIRTSCHAFT 
bietet Entscheidungsträger/innen kom-
pakte und systematische Auswertungen 
von Ideen und Erkenntnissen aus 
Wissenschaft, Politik und Praxis. 
Dabei liegt der Fokus auf dem The-
menfeld Arbeitsmarkt. 



Bruno Kaltenborn Hartz IV: Zentrale Steuerung und lokale Autonomie (2006) 2 

Dr. Bruno Kaltenborn • Wirtschaftsforschung und Politikberatung 

beitsgemeinschaften jeweils eine Zielvereinbarung 
abschließen. Im Gegenzug beschränkt die Bundes-
agentur Weisungen auf das „unabweisbar notwendige 
Maß“. Den Arbeitsgemeinschaften obliegt die Um-
setzungsverantwortung, wobei sie die Umsetzung in 
den Grenzen des geltenden Rechts und der Zielver-
einbarung weitgehend frei gestalten können. 

Anforderungen an Ziele 

Entsprechend der Rahmenvereinbarung vom 1. Au-
gust 2005 sind die Zielvereinbarungen das zentrale 
Instrument zur Steuerung der Arbeitsmarktpolitik in 
den Arbeitsgemeinschaften durch den Bund. Alle 
Akteure, vor allem der Bund, werden daher ein Inte-
resse an der Vereinbarung eines adäquaten Zielsys-
tems haben. Hierfür scheint u.a. Folgendes wichtig: 

• Es sollten Zielindikatoren herangezogen werden, 
die durch die Arbeitsgemeinschaften zumindest 
weitgehend beeinflusst werden können und die 
möglichst wenig anderen Einflüssen unterliegen. 
So ist beispielsweise die Zahl der Beschäftigten 
nicht geeignet, weil sie nicht weitgehend durch 
die Arbeitsgemeinschaften, sondern durch andere 
Einflussfaktoren bestimmt wird. Zudem sollte 
ein gemeinsames Verständnis über Ursache-
Wirkungs-Beziehungen bestehen. 

• Die konsequente Verfolgung der vereinbarten 
Ziele sollte auch zu einem insgesamt erwünsch-
ten Ergebnis führen (Vermeidung von Fehlsteue-
rungen). Beispielsweise ist die Vereinbarung ei-
ner besseren Arbeitsmarktintegration von Ju-
gendlichen als alleiniges Ziel ungeeignet, weil 
dessen konsequente Verfolgung zur Vernachläs-
sigung anderer Personengruppen führen würde. 

• Die Ziele müssen überschaubar sein, damit sie in 
der Praxis auch verfolgt werden (können). Daher 
sollten beispielsweise differenzierte Ziele für 
zahlreiche Zielgruppen vermieden werden. 

• Typischerweise wird es mehr wünschenswerte 
Ziele geben, als sinnvollerweise vereinbart wer-
den können. Daher sollte möglichst vermieden 
werden, für ein inhaltliches Ziel mehrere Zielin-
dikatoren vorzusehen. 

Zielvereinbarungsprozess 2006 

Bereits für das Jahr 2005 gab es eine Zielvereinba-
rung zwischen dem Bund und der Bundesagentur für 
Arbeit über Organisationsziele nach dem SGB II. Für 
2006 soll zwischen diesen eine Vereinbarung über 
Wirkungsziele geschlossen werden; die Vereinbarung 
für 2006 hat zunächst Pilotcharakter, mit der alle 
Beteiligten Erfahrungen sammeln sollen. 

Für 2006 waren Anfang des Jahres Orientierungswer-
te für drei Zielgrößen auf Bundesebene vorgesehen, 
die zunächst noch ohne Verbindlichkeit waren:1 

• Verringerung der Hilfebedürftigkeit: Redukti-
on der passiven Leistungen um 2,5% gegenüber 
dem Jahr 2005 (entsprechend dem Ansatz im sei-
nerzeit aktuellen und inzwischen diesbezüglich 
unverändert verabschiedeten 2. Regierungsent-
wurfs des Bundeshaushalts). 

• Verbesserung der Integration in Erwerbstä-
tigkeit: Die Integrationsquote (Anteil der Kun-
dinnen und Kunden, die binnen eines Jahres in 
eine Erwerbstätigkeit oder Ausbildung integriert 
wurden) des Jahres 2005 von 13,4% soll 2006 
auf 15,4% erhöht werden (Steigerung um 15%). 

• Verbesserung der Integration Jugendlicher in 
Erwerbstätigkeit: Die Integrationsquote von 
Kundinnen und Kunden bis 24 Jahre des Jahres 
2005 von 19,7% soll 2006 auf 21,7% erhöht wer-
den (Steigerung um 10%). 

Kundinnen und Kunden sind dabei jene erwerbsfähi-
gen Hilfebedürftigen (Empfänger/innen von Arbeits-
losengeld II), denen Arbeit zumutbar ist. 

Über diese drei Zielgrößen sollten danach in den 
Arbeitsgemeinschaften Zielvereinbarungen geschlos-
sen werden. Für die Zielgrößen dienen die bundes-
weiten Orientierungswerte als Anhaltspunkt. Bis zum 
5. Mai 2006 sollten die Arbeitsgemeinschaften die 
vereinbarten Ziele der Zentrale der Bundesagentur für 
Arbeit mitteilen, damit diese sie dann aggregiert. 
Idealerweise sollten sich die lokalen Abweichungen 
von den Orientierungswerten im Aggregat wieder 
ausgleichen. Auf dieser Grundlage ist dann eine Ziel-
vereinbarung zwischen dem zuständigen Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales und der Bundes-
agentur für Arbeit vorgesehen. 

Bislang haben sich allerdings nur 102 der etwa 350 
Arbeitsgemeinschaften an dem in der Rahmenverein-
barung vorgesehenen Zielvereinbarungsprozess betei-
ligt.2 Dies wird es der Bundesagentur für Arbeit er-
schweren, auf Bundesebene erreichbare Ziele mit 
dem zuständigen Bundesministerium zu vereinbaren. 

Überdies hat inzwischen der Bundesrechnungshof 
den partiellen Verzicht des Bundes auf die Ausübung 
der Fachaufsicht - wie in der Rahmenvereinbarung 

                                                                        
1
 Vgl. hierzu insb. Bundesagentur für Arbeit [2005] und 
SCHMACHTENBERG [2006]. 

2
 Ombudsrat Grundsicherung für Arbeitsuchende [2006, S. 21]. 
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vom 1. August 2005 vorgesehen - gerügt, denn der 
Bund dürfe sich nicht aus seiner Verantwortung zu-
rückziehen.3 Dies wird künftig zusätzlich den Ab-
schluss von Zielvereinbarungen mit den Arbeitsge-
meinschaften erschweren, denn diese müssen nun 
wieder eher damit rechnen, dass der Bund - trotz 
Rahmenvereinbarung und Zielvereinbarung - von 
seiner Fachaufsicht stärker Gebrauch macht. 

Perspektivisch hat die Bundesagentur für Arbeit 
vorgesehen, über die drei genannten Ziele hinaus 
zwei weitere zu berücksichtigen. Das Ziel „Sicherung 
des Lebensunterhalts“ soll über die durchschnittliche 
Dauer von der Antragstellung bis zur Bescheidertei-
lung abgebildet werden, die jedoch bislang nicht 
ermittelt werden kann. Als Indikator für „Wirtschaft-
lichkeit und Nachhaltigkeit“ werden derzeit die Kos-
ten je Integration ermittelt; diese werden jedoch nicht 
vorab mit einem Zielwert versehen. Unklar ist, in-
wieweit künftig besser die Nachhaltigkeit der Integra-
tionen berücksichtigt werden kann. 

Bewertung des aktuellen Zielsystems 

Die drei derzeit mit Zielwerten unterlegten Ziele sind 
teilweise redundant. Eine Integration Jugendlicher ist 
zugleich stets auch eine Integration, beide werden 
regelmäßig überdies auch die Hilfebedürftigkeit re-
duzieren und damit auch die Ausgaben für passive 
Leistungen senken. Es bieten sich daher Überlegun-
gen zur Reduktion der erforderlichen Indikatoren an. 

Überdies werden bei den jetzigen Zielindikatoren 
individuelle Arbeitsmarkthemmnisse (mit Ausnahme 
des Alters) nicht berücksichtigt. Eine konsequente 
Verfolgung der Ziele wird daher dazu führen, dass 
sich die Arbeitsgemeinschaften bei ihren Integrati-
onsbemühungen auf Hilfebedürftige ohne oder mit 
nur geringen Arbeitsmarkthemmnissen konzentrieren. 
Dies scheint gesellschaftspolitisch unerwünscht. 

Die Ausgaben für die passiven Leistungen sind weit-
gehend vom Bestand an Hilfebedürftigen abhängig, 
der wiederum durch zahlreiche andere Faktoren be-
einflusst wird. Abgänge scheinen jedoch eher als 
Bestandsgrößen, die Verteilung der Abgänge auf 
unterschiedliche Empfängergruppen eher als das 
Niveau der Abgänge durch die Arbeitsgemeinschaf-
ten beeinflussbar. 

Die Begrenzung der Zielindikatoren auf erwerbsfähi-
ge Hilfebedürftige, denen Arbeit zumutbar ist, kann 
zur Vernachlässigung der übrigen Empfänger/innen 

                                                                        
3
 Deutscher Bundestag, Haushaltsausschuss [2006]. 

von Arbeitslosengeld II führen. Relevant scheinen 
dabei insbesondere solche, die ihre Hilfebedürftigkeit 
durch Erwerbstätigkeit reduzieren oder überwinden 
wollen, obwohl ihnen keine Arbeit zumutbar ist. 
Hierzu gehören beispielsweise allein Erziehende mit 
kleinen Kindern, die arbeiten wollen. 

Die Ziele fokussieren bislang auf Vermeidung und 
Überwindung der Hilfebedürftigkeit und berücksich-
tigen nicht das Kernziel des SGB II, die Sicherung 
des Lebensunterhalts erwerbsfähiger Hilfebedürftiger 
und ihrer Angehörigen. Jedoch haben die lokalen Ak-
teure hier weniger Handlungsspielräume als bei den 
Integrationsbemühungen, so dass der Steuerungsbe-
darf durch Zielvereinbarungen geringer scheint. 

Alternatives Zielsystem 

Bereits parallel zu den parlamentarischen Beratungen 
über Hartz IV hat die Expertengruppe Zielsteuerung 
der Bertelsmann Stiftung [2004] unter Beteiligung 
von Angehörigen des damaligen Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Arbeit und der Bundesagentur für 
Arbeit unter fachlicher Leitung des Autors einen 
Vorschlag für ein mögliches System von Zielindika-
toren zur Überwindung und Reduzierung von Hilfe-
bedürftigkeit nach dem SGB II entwickelt: 

• Rasche Überwindung der Hilfebedürftigkeit: 
Durchschnittliche abgeschlossene Dauer des Be-
zugs von Arbeitslosengeld II einer Zugangsko-
horte, wobei individuell maximal x Monate be-
rücksichtigt werden (können). 

• Langzeitbezug vermeiden: Anteil derjenigen 
im Bestand der Bezieher/innen von Arbeitslo-
sengeld II, die seit mindestens x Monaten diese 
Leistung beziehen. 

• Dauerhaftigkeit / Nachhaltigkeit der Über-
windung der Hilfebedürftigkeit: Anteil derje-
nigen, deren Bezug von Arbeitslosengeld II en-
dete, die aber binnen eines bestimmten Zeit-
raums (ca. drei bis sechs Monate) nach der Be-
endigung erneut Arbeitslosengeld II oder Ar-
beitslosengeld beziehen, an allen Abgängen aus 
dem Bezug von Arbeitslosengeld II. 

• Reduktion der Hilfebedürftigkeit durch Ne-
bentätigkeit: Anteil der Hilfebedürftigen, die 
während des Bezugs von Arbeitslosengeld II ei-
ne Nebentätigkeit aufnehmen. 

Die abgeschlossene Dauer des Leistungsbezugs einer 
Zugangskohorte kann erst berechnet werden, wenn 
alle ihren Leistungsbezug beendet haben. Dies kann 
Jahre oder sogar Jahrzehnte dauern. Eine solche Zeit-
spanne ist für die Steuerung offensichtlich nicht ak-
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zeptabel. Daher muss die Betrachtung nach einer 
gewissen Zeitspanne („x Monate“) abgebrochen 
werden. Ein solcher Zielindikator allein würde jedoch 
zu einer Fehlsteuerung führen, denn die Überwin-
dung der Hilfebedürftigen von Personen, die länger 
hilfebedürftig sind, würde nicht honoriert. Daher ist 
der zweite Zielindikator zur Vermeidung von Lang-
zeitbezug als Korrektiv erforderlich. 

Dieses System aus Zielindikatoren scheint besser 
geeignet als die Planungen für 2006, denn 

• aufgrund der vorgeschlagenen Berücksichtigung 
der Dauer als Näherung für Arbeitsmarkthemm-
nisse führt die konsequente Verfolgung nicht zu 
einer - unerwünschten - Konzentration der Integ-
rationsbemühungen auf Hilfebedürftige ohne 
oder mit nur geringen Vermittlungshemmnissen, 

• die Reduktion der Hilfebedürftigkeit durch Ne-
bentätigkeit als Bewegungsgröße ist eher als die 
Ausgaben für passive Leistungen durch die Ar-
beitsgemeinschaft beeinflussbar, 

• die Nachhaltigkeit der erreichten Integrationen 
wird berücksichtigt und 

• die Zielindikatoren zur Überwindung der Hilfe-
bedürftigen sind nicht auf erwerbsfähige Hilfe-
bedürftige begrenzt, denen Arbeit zumutbar ist. 

Der Vorschlag der Expertengruppe berücksichtigt 
ebenso wie die Zielvereinbarungen für 2006 nicht die 
Sicherung des Lebensunterhalts als Ziel. Insoweit 
scheinen beide Zielsysteme ergänzungsbedürftig. 

Darüber hinaus scheint es von Nachteil, dass für die 
Überwindung der Hilfebedürftigkeit zwei Zielindika-
toren benötigt werden. Überdies ist der erste Zielin-
dikator, die abgeschlossene Dauer des Leistungsbe-
zugs einer Zugangskohorte, erst nach einigen (x) 
Monaten ermittelbar. 

Würde stattdessen die zeitnah verfügbare durch-
schnittliche Dauer des Leistungsbezugs im Bestand 
oder einer Abgangskohorte verwendet, so käme es zu 
Fehlsteuerungen: 

• Die durchschnittliche bisherige Dauer im Be-
stand wird erhöht durch Abgänge aus Kurzzeit-
bezug. Arbeitsgemeinschaften, die sich (allein) 
an einem solchen Ziel orientieren, werden daher 
ihre Anstrengungen auf Hilfebedürftige mit über-
durchschnittlich langem Leistungsbezug kon-
zentrieren und im Extremfall sogar versuchen, 
andere im Leistungsbezug zu behalten. Überdies 
wird die durchschnittliche bisherige Dauer des 
Leistungsbezugs maßgeblich auch durch Neuzu-

gänge bestimmt, die von den Arbeitsgemein-
schaften kaum beeinflusst werden können. 

• Bei Verwendung der durchschnittlichen Dauer 
des Leistungsbezugs einer Abgangskohorte träte 
der gegenteilige Effekt ein. Bei einer konsequen-
ten Ausrichtung an diesem Zielindikator, würden 
die Bemühungen zur Überwindung der Hilfebe-
dürftigkeit auf Kurzzeitbezieher/innen konzent-
riert werden und im Extremfall sogar versucht 
werden, andere im Leistungsbezug zu halten. 

Während also die Verwendung der durchschnittlichen 
abgeschlossen Dauer des Leistungsbezugs einer Zu-
gangskohorte als Zielindikator dazu führt, dass ein 
zweiter Indikator als Korrektiv erforderlich ist und 
die Zielerreichung erst nach einigen Monaten bekannt 
ist, führt die Verwendung von Zielindikatoren, die 
auf der durchschnittlichen Dauer des Leistungsbe-
zugs im Bestand oder einer Abgangskohorte basieren, 
zu Fehlsteuerungen. Überdies wird die durchschnitt-
liche bisherige Dauer im Bestand wesentlich auch 
durch die Zugänge und damit exogen beeinflusst. 

Zeit- oder Leistungsvolumen als Zielindikator 

Die zuletzt genannten Nachteile könnten vermieden 
werden, indem das bisherige Zeitvolumen im Bestand 
oder das abgeschlossene Zeitvolumen einer Ab-
gangskohorte jeweils in Relation zu einer geeigneten 
Größe als Zielindikator herangezogen wird: 

• Das (möglichst geringe) bisherige Zeitvolumen 
im Bestand summiert die bisherige Dauer der 
Hilfebedürftigen auf. Zu diesem Indikator tragen 
also alle Hilfebedürftigen bei, Langzeitbezie-
her/innen haben jedoch ein stärkeres Gewicht. 
Dies scheint erwünscht. Um Arbeitsgemein-
schaften (und Optionskommunen) unterschiedli-
cher Größe sinnvoll miteinander vergleichen zu 
können, ist eine Relativierung anhand einer ge-
eigneten exogenen Größe, beispielsweise der 
(Erwerbs-) Bevölkerung erforderlich. 

• Das (möglichst hohe) abgeschlossene Zeitvolu-
men einer Abgangskohorte summiert die abge-
schlossene Dauer des Leistungsbezugs auf. Ähn-
lich wie bei Zeitvolumen im Bestand tragen alle 
Abgänge zu diesem Zeitvolumen bei, Langzeit-
bezieher/innen jedoch stärker. Eine Relativierung 
wäre mit dem Zeitvolumen im Bestand möglich. 

Dabei kann jeweils entweder die Dauer der Hilfebe-
dürftigkeit der Bedarfsgemeinschaft oder die Summe 
über alle ihre Mitglieder aufsummiert werden. Im 
ersten Fall haben alle Bedarfsgemeinschaften unab-
hängig von ihrer Größe das gleiche Gewicht, im 
zweiten Fall erhalten größere Bedarfsgemeinschaften 
ein proportional größeres Gewicht. 
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In jeden der beiden Zielindikatoren geht jede Über-
windung der Hilfebedürftigkeit positiv ein. Sowohl 
der Abgangs- als auch der Bestandsindikator sind 
weitgehend durch die Abgänge und ihre Verteilung 
auf unterschiedliche Personengruppen determiniert. 
Zwar fließen in den Bestandsindikator auch die weit-
gehend exogenen Zugänge ein, diese haben jedoch 
zunächst nur ein sehr geringes Gewicht. Daher schei-
nen beide Indikatoren eher als bestandsabhängige 
Zielindikatoren für Zielvereinbarungen geeignet. 

Anstelle des bisherigen bzw. abgeschlossenen Zeitvo-
lumens könnte jeweils auch das bisherige bzw. abge-
schlossene Leistungsvolumen verwendet werden. Das 
Leistungsvolumen umfasst alle für die Bedarfsge-
meinschaften im Bestand bzw. für eine Abgangsko-
horte bislang gezahlten (passiven) Leistungen. Da-
durch erfolgt nicht nur eine Gewichtung mit der Dau-
er, sondern auch mit dem Ausmaß der Hilfebedürf-
tigkeit. Maß wären also die bisherigen fiskalischen 
Aufwendungen für die betreffenden Bedarfsgemein-
schaften. Alternativ könnte auch das Ausmaß der 
zuletzt festgestellten Hilfebedürftigkeit multipliziert 
mit der Dauer der Hilfebedürftigkeit herangezogen 
werden. Relevant wäre also nicht das durchschnittli-
che Ausmaß der Hilfebedürftigkeit in der Vergan-
genheit, sondern das aktuelle Ausmaß. Möglicher-
weise sind das Ausmaß der aktuellen Hilfebedürftig-
keit und die Dauer der Hilfebedürftigkeit leichter 
ermittelbar als das bisherige Leistungsvolumen. 

Anders als das Leistungsvolumen der Abgänge be-
rücksichtigt das bisherige Leistungsvolumen im Be-
stand auch Erfolge bei der Reduktion der Hilfebe-
dürftigkeit. Daher ist neben diesem Indikator kein 
weiterer Indikator erforderlich, der die Reduktion der 
Hilfebedürftigkeit misst. Das Leistungsvolumen im 
Bestand könnte daher also mit Ausnahme der Nach-
haltigkeit der Integration die übrigen drei Zielindika-
toren des Vorschlags der Expertengruppe ersetzen. 

Die erörterten Zielindikatoren für das Zeit- und Leis-
tungsvolumen können bei Bedarf alle auch ergänzend 
auf spezifische Zielgruppen angewendet werden. 
Beispielsweise wäre es möglich, sie separat für Ju-
gendliche zu verwenden. Dies erlaubt es, die in den 
Zielvereinbarungen für 2006 vorgesehenen drei Ziel-
indikatoren auch dann zu ersetzen, wenn Jugendliche 
weiterhin besonders berücksichtigt werden sollen. 

Mit dem Anknüpfen von Zielindikatoren an Umfang 
und/oder Dauer des Leistungsbezugs soll die Beendi-
gung der Hilfebedürftigkeit bei Personen mit Ar-
beitsmarkthemmnissen stärker gewichtet werden. Da-

bei läge es näher, Arbeitsmarkthemmnisse explizit in 
Zielindikatoren zu berücksichtigen. Dies ist bislang 
jedoch nicht möglich, da Arbeitsmarkthemmnisse im 
Einzelfall nicht adäquat quantifizierbar sind. Derzeit 
wird jedoch in der Bundesagentur für das SGB III mit 
dem Modell „Treatment Effects and Prediction“ 
(TrEffeR) ein entsprechendes Instrument aufgebaut 
(vgl. hierzu BLICKPUNKT ARBEIT UND WIRTSCHAFT 
10/2006). Im Erfolgsfall läge eine Weiterentwicklung 
auch für das SGB II und die Berücksichtigung von 
Einzelfallprognosen bei Zielsystemen nahe. 

Fazit 

Das SGB II stellt die Akteure vor die Herausforde-
rung, eine zentrale Steuerung bei der Verausgabung 
von Bundesmitteln mit lokalen Kompetenzen zu ver-
binden. Für die Arbeitsgemeinschaften wurde daher 
zwischen relevanten Akteuren auf Bundesebene ver-
einbart, dass die Steuerung der Arbeitsgemeinschaf-
ten über jeweils vereinbarte Ziele erfolgt, eine zentra-
le direktive Steuerung im Rahmen der Fachaufsicht 
hingegen weitgehend unterbleibt. Dies erfordert eine 
Abkehr von der bisherigen Praxis zahlreicher direkti-
ver Weisungen bei der Bundesagentur für Arbeit. 
Bisher haben für 2006 nur 102 der etwa 350 Arbeits-
gemeinschaften Ziele vereinbart. Überdies gibt es 
kein analoges System für die 69 Optionskommunen. 

Der Bundesrechnungshof hat jüngst die zurückhal-
tende Ausübung der Fachaufsicht durch den Bund 
gerügt, weil dieser sich nicht aus seiner Verantwor-
tung zurückziehen dürfe. Diese Auffassung gefährdet 
die Funktionsfähigkeit der Arbeitsgemeinschaften, 
weil die konstruktive Mitarbeit der Kommunen in 
ihnen einen verlässlichen Partner auf Seiten der Bun-
desagentur für Arbeit erfordert. Daher scheint es 
zweckmäßig, die zurückhaltende Ausübung der Fach-
aufsicht im Zusammenhang mit Zielvereinbarungen 
kurzfristig gesetzlich zweifelsfrei abzusichern. 

Das konkret für 2006 vorgesehene Zielsystem aus 
dem Ausgabenvolumen sowie den Integrationsquoten 
insgesamt und für Jugendliche scheint verbesserungs-
fähig. Ein bereits vor zwei Jahren vorgelegter Vor-
schlag der Expertengruppe Zielsteuerung der Ber-
telsmann Stiftung [2004] zeigt Verbesserungsmög-
lichkeiten auf. So sollten beispielsweise die Zielindi-
katoren stärker durch die Arbeitsgemeinschaften (und 
Optionskommunen) beeinflussbar sein, Erfolge bei 
Langzeitbezug stärker gewichtet und auch die Nach-
haltigkeit von Integrationen berücksichtigt werden. 

Vorliegend wurden die Überlegungen der Experten-
gruppe weiterentwickelt. Mit dem Zeit- oder Leis-
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tungsvolumen im Bestand oder einer Abgangskohorte 
ließen sich die für die Zielvereinbarungen 2006 vor-
gesehenen Indikatoren ebenso wie die von der Exper-
tengruppe vorgeschlagenen mit Ausnahme der Nach-
haltigkeit ersetzen. Vorteilhaft wäre insbesondere: 

• Der Zielindikator ist zeitnah verfügbar. 

• Fehlanreize werden eher vermieden. 

• Erfolge bei Langzeitbezug werden stärker ge-
wichtet. 

• Der Indikator hängt entscheidend von den Ab-
gängen und ihrer Verteilung auf Personengrup-
pen ab. Damit ist er stärker als bestands- oder 
zugangsabhängige Indikatoren von den Arbeits-
gemeinschaften (und Optionskommunen) beein-
flussbar. 

• Der Zielindikator lässt sich bei Bedarf auch auf 
spezifische Zielgruppen anwenden. 

• Die Zahl erforderlicher Indikatoren ist gering. 

Insgesamt ist bei der Festlegung eines Zielsystems 
stets eine Abwägung erforderlich, um mit einer über-
schaubaren Anzahl von Zielen Fehlanreize auch dann 
zu vermeiden, wenn die Akteure die vereinbarten 
Ziele konsequent umsetzen. 
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